
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 

Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Der Verwaltungsakt wird 

ortsüblich bekannt gemacht in dem Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde 

Südeifel. 

 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Bollendorf 

Vorläufige Anordnung 
gemäß § 36 Flurbereinigungsgesetz 

 

 
 

In der Öffentlichen Bekanntmachung vom 04.11.2025, bekanntgegeben in der 46. 

KW am Freitag, den 14.11.2025 im Mitteilungsblatt der VG Südeifel, ist das 

Datum, an dem der Besitz und die Nutzung an den betroffenen Flächen entzogen 

werden soll, fehlerhaft. 

Dies wird mit der öffentlichen Bekanntmachung vom 18.11.2025 in der 48. KW 

im Mitteilungsblatt der VG Südeifel korrigiert.  

 

Im Auftrag 

   (DS) 

gez. Johannes Welt 
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